
 

 

 

 

 BWA lesen und verstehen  

 Frage 1 Wie lässt sich aus der BWA ablei-
ten, ob mein Unternehmen gefähr-
det ist? 

 
Frage 2 Wie lese und interpretiere ich ei-

gentlich eine BWA? 
 
Frage 3 Wie genau spiegelt die BWA das 

Ergebnis meines Unternehmens wi-
der? 

 
Frage 4 Wie kann die Aussagefähigkeit mei-

ner BWA verbessert werden?  
 
Frage 5 Leider lässt sich der Materialver-

brauch meist nur mit erheblichem 
Aufwand (Inventur) ermitteln. Gibt 
es einfachere Alternativen? 

 Frage 6 Kann ich die BWA eigentlich für 
das Controlling nutzen? 

 
Frage 7 Genügt die BWA zur Steuerung 

meines Unternehmens? 
 
 

 

   
   

Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) 

gibt Auskunft über die finanzielle Situation Ihres 

Unternehmens. Im Folgenden beantworten wir 

Ihnen hierzu die wichtigsten Fragen: 

 

Frage 1: Wie lässt sich aus der BWA ableiten, 
ob mein Unternehmen gefährdet ist? 

Grundsätzlich können Sie eine mögliche bzw. 

sich anbahnende Gefährdung Ihres Unterneh-

mens durch die BWA erkennen, indem Sie z. B. 

regelmäßig die Entwicklung des Betriebs- und 

Unternehmensergebnisses analysieren. Sinken die 

Ergebnisse über einen längeren Zeitraum, sollten 

Sie nach den Ursachen „forschen“. Weitere An-

zeichen sind sinkende Umsätze und/oder stei-

gende Kosten.  

Besonders problematisch ist die Lage meistens, 

wenn wichtige Kostenpositionen relativ zu Um-

satz oder Gesamtleistung stärker steigen. Dann ist 

oft die wirtschaftliche Entwicklung grundlegend 



gefährdet. Prüfen Sie in diesem Fall beispiels-

weise, ob 

n der Vertrieb nicht mehr genug Aufträge akqui-

riert (hat sich die Angebotserfolgsquote verän-

dert?),  

n mehr Produkte mit niedrigen Gewinnen oder 

Deckungsbeiträgen verkauft werden oder  

n Ihr Unternehmen nicht mehr so viele neue Pro-

dukte entwickelt.  

Kostensteigerungen kommen u. a. im Materialbe-

reich durch Preiserhöhungen oder in der Produk-

tion durch mehr Verschnitt, z. B. aufgrund defek-

ter Maschinen, zustande.  

Es lassen sich mit der „klassischen“ BWA, d. h. 

der kurzfristigen Erfolgsrechnung, jedoch nicht 

alle kritischen Entwicklungen erkennen. Denn 

mit ihr werden nicht alle Geschäftsfälle abgebil-

det. Beispielsweise fehlen wichtige zahlungsrele-

vante Sachverhalte wie Tilgungen, Investitionen 

oder Steuernachzahlungen. Und natürlich ist eine 

richtige Interpretation der BWA nur möglich, 

wenn sie aktuell ist und es sich um eine qualitativ 

hochwertige Form handelt (vgl. hierzu Frage 4).  

 

Frage 2: Wie lese und interpretiere ich ei-
gentlich eine BWA? 

Die am weitesten verbreitete BWA ist die kurz-

fristige Erfolgsrechnung, die sich an der Struktur 

der Gewinn- und Verlustrechnung orientiert. 

Übersicht 1 zeigt ein Beispiel einer kurzfristigen 

Erfolgsrechnung mit selektiver und kumulierter 

Darstellung. 

Bei ihr stehen die Umsätze und ggf. Bestandser-

höhungen oder aktivierte Eigenleistungen oben in 

der BWA. Die drei Positionen zusammen ergeben 

die Gesamtleistung (1). Von ihr werden die Ma-

terialkosten abgezogen und es verbleibt der Roh-
ertrag (2). Der Rohertrag muss ausreichen, um 

alle weiteren Kosten zu decken und den ge-

wünschten Gewinn zu erzielen.  

Die restlichen Kosten (außer dem Material) ste-

hen unter dem Rohertrag. Sie beginnen stets mit 

den Personalkosten, dann folgen Raumkosten, 

Steuern usw. Die Summe aller Kostenarten ohne 

Materialkosten wird unter der Position Gesamt-
kosten (3) ausgewiesen. Zieht man diese Position 

vom Rohertrag ab, erhält man das Betriebser-
gebnis (4). Das Betriebsergebnis sagt aus, wie er-

folgreich Sie mit Ihrer Tätigkeit waren.  

Im Anschluss folgt der Ausweis der Zinsen, die 

an die Bank gezahlt werden müssen sowie even-

tuelle außerordentliche Aufwendungen und Er-

träge. Diese Positionen werden noch vom Be-

triebsergebnis abgezogen bzw. hinzu addiert und 

man erhält das Ergebnis vor Steuern (5), von 

dem noch die Ertragsteuern abgezogen werden.  



Das Ergebnis nach Steuern, d. h. das vorläufige 
Ergebnis (6), zeigt, wie erfolgreich Ihr Unter-

nehmen in einem bestimmten Zeitraum insge-

samt gewesen ist. Als Messgröße wird die Um-
satzrendite (7) verwendet. Um diese zu berech-

nen, wird das vorläufige Ergebnis ins Verhältnis 

zum Umsatz gesetzt. Im Beispiel beträgt die Um-

satzrendite 10,76 %. Je nach Branche kann der 

Wert stark schwanken. 

Die Spalten 3, 4 und 5 geben an, wie sich die ein-

zelnen Positionen der BWA zur Gesamtleistung 

(Spalte 3), zu den Gesamtkosten (Spalte 4) und zu 

den Personalkosten (Spalte 5) verhalten. Die drei 

Bezugswerte werden dann jeweils auf 100 % ge-

setzt. Beispiele aus Übersicht 1: 

n 29,00 % (8) der Gesamtleistung (bei Kleinun-

ternehmen größtenteils gleichzusetzen mit den 

Umsatzerlösen) wird für Personal ausgegeben. 

n 8,84 % (9) der Gesamtkosten sind Werbe- und 

Reisekosten. 

n Die Gesamtleistung macht 344,86 % (10) der 

Personalkosten aus, d. h. die Gesamtleistung 

entspricht fast dem 3,5-fachen der Personal-

kosten.  

Ein wichtiger Wert ist der Rohgewinn- bzw. 
Rohertragsaufschlag (11). Hier wird der Mate-

rial-/Wareneinsatz gleich 100 % gesetzt und ins 

Verhältnis zum betrieblichen Rohertrag gesetzt. 

Diese Zahl verdeutlicht, wie hoch der Rohertrag 

ausfällt, wenn für 100 € eingekauft wird. Im Bei-

spiel erhalten Sie für jeden Euro, den Sie für Ma-

terial ausgegeben haben, etwa 1,30 € Rohertrag 

zurück. Aus diesem müssen Sie zum einen die üb-

rigen Kosten und zum anderen den Betrag, den 

Sie als Gewinn zurückbehalten möchten, decken. 

Die Spalten 7 bis 11 wechseln nur den Zeitraum: 

die jeweiligen Werte beziehen sich nun nicht mehr 



auf einen einzelnen Monat, sondern – in diesem 

Beispiel – kumuliert auf die Monate Januar bis 

Juni. Haben Sie kein Saisongeschäft, sondern eine 

kontinuierliche Auftragslage, können Sie durch 

eine Vervielfachung der Werte (in diesem Beispiel 

eine Verdoppelung) die ungefähren Jahresend-

werte abschätzen.  

 

Frage 3: Wie genau spiegelt die BWA das 
Ergebnis meines Unternehmens wider? 

Werden ausschließlich die Buchhaltungsdaten 

ohne Korrekturen oder Anpassungen ausgewie-

sen, kann es deutliche Unterschiede zwischen der 

BWA und der Realität geben, oft 20 % Abwei-

chungen und mehr – und zwar in beide Richtun-

gen. Eine verlässliche Unternehmenssteuerung ist 

damit i. d. R. nicht möglich.  

Erst mit Anpassungen zumindest bei wichtigen 

Positionen, wie z. B. Material und Personal, und 

einer richtigen Umsatzerfassung, gibt eine BWA 

die Realität im Unternehmen relativ genau wieder.  

Berücksichtigen Sie, dass es sich bei der BWA um 

Daten aus der Vergangenheit und eine stichtags-

bezoge Darstellung handelt. Das bedeutet, dass 

sich Sachverhalte schon wieder geändert haben 

können, wenn die BWA vorliegt. 

Frage 4: Wie kann die Aussagefähigkeit mei-
ner BWA verbessert werden? 

Da in der Standard-BWA nur die Zahlen der 

Buchhaltung ausgewiesen werden, benötigen Sie 

für Steuerungszwecke eine qualifizierte BWA. 

Wichtigstes Kriterium einer qualifizierten BWA 

ist die korrekte Abgrenzung zumindest der zent-

ralen Positionen. Beispiele: 

n Abschreibungen werden häufig nicht monat-

lich (wie es wirtschaftlich korrekt wäre) ausge-

wiesen, sondern nur einmal als Summe pro 

Jahr. Schon damit haben in den meisten Betrie-

ben alle Monatsergebnisse nur noch bedingte 

Aussagekraft, da fehlende unterjährige Ab-

schreibungen die Monatsergebnisse schnell um 

mehrere tausend Euro „verbessern“.  

n Oft wird der Materialeinkauf ohne Abgren-

zungen gebucht. Folge: In den Monaten, in de-

nen Materialen gekauft werden, ist das Unter-

nehmensergebnis zu schlecht, in den anderen 

Monaten zu gut. Richtig wäre es, nicht den Ein-

kauf, sondern den Verbrauch zu erfassen (vgl. 

hierzu Frage 5).  

n Auch Einmalzahlungen, wie z. B. Urlaubs- o-

der Weihnachtsgeld oder Versicherungsprä-

mien, sollten abgegrenzt und auf die Monate 

verteilt werden.  

Neben den Abgrenzungsproblemen werden auch 

häufig Leistungen falsch ausgewiesen. Auch diese 

Positionen sollten in einer qualifizierten BWA 

korrigiert werden: 

n Teilleistungen oder Anzahlungen werde fälsch-

licherweise als Umsatz ausgewiesen.  

n Halbfertige Leistungen werden nicht als solche 

bei der Gesamtleistung ausgewiesen und nicht 

mehr zu realisierende Forderungen werden zu 



spät ausgebucht, was das Ergebnis besser er-

scheinen lässt, als es tatsächlich ist.  

Gerne sprechen wir gemeinsam mit Ihnen alle 

Zeilen und Positionen der BWA durch und prü-

fen Punkt für Punkt, ob und welche Möglichkei-

ten es gibt, um die Aussagefähigkeit zu verbes-

sern.  

Hinweis: Die BWA wird von Banken auch zur 

Erstellung des Ratings genutzt. Auch aus diesem 

Grund spielen die Aktualität und die korrekten 

Buchungen der BWA eine große Rolle.  

 

Frage 5: Leider lässt sich der Materialver-
brauch meist nur mit erheblichem Aufwand 
(Inventur) ermitteln. Gibt es einfachere Al-
ternativen? 

Wirklich genau lässt sich der Materialverbrauch 

tatsächlich nur mit einer Inventur ermitteln. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn Ihr Unternehmen 

im größeren Umfang mit Halbfertigprodukten zu 

tun hat. Ist der Aufwand hierfür (unterjährig) zu 

groß, können Sie sich alternativ mit Schätzungen 

und Vereinfachungen behelfen:  

n Setzen Sie den durchschnittlichen Jahreswert 

für den Materialaufwand auch monatlich an. 

Gibt es von Jahr zu Jahr größere Schwankun-

gen, können Sie auch einen Mittelwert mehre-

rer Jahre wählen.  

n Gehen Sie vom durchschnittlichen Materialver-

brauch einzelner Produkte aus. Haben Sie z. B. 

im Schnitt einen Wareneinsatz bei einem Arti-

kel A von 50 €, bei B von 20 € und bei C von 

70 €, können Sie diese Werte mit der hergestell-

ten Anzahl von Produkten multiplizieren.  

n Das Problem wird auch minimiert, wenn Sie 

Einkaufsvolumen und Bestände möglichst 

niedrig halten und – soweit es geht – auftrags-

bezogen kaufen. 

 

Frage 6: Kann ich die BWA eigentlich für 
das Controlling nutzen? 

Ja, eine BWA können Sie mit Einschränkungen 

als Controlling-Instrument nutzen. Zwar fehlt in 

der Standard-BWA der Blick in die Zukunft; aber 

es ist natürlich möglich, eine Plan-BWA für das 

nächste Jahr zu erstellen und den Planwerten mo-

natlich die echten Ergebnisse gegenüberzustellen.  

Als Controlling-Instrument ist eine BWA aber 

nur sinnvoll nutzbar, wenn sie das Geschehen im 

Betrieb realistisch abbildet (vgl. hierzu Frage 4). 

Bedenken Sie auch, dass die „klassische“ BWA, 

die kurzfristige Erfolgsrechnung, nicht alle Ge-

schäftsfälle erfasst. Insbesondere Sachverhalte, 

die die Liquidität berühren, werden hier nicht dar-

gestellt.  

Nutzen Sie daher mindestens noch die statische 
Liquidität. Allerdings gibt es auch hier Sachver-

halte, die nicht erfasst werden, z. B. Investitionen, 

Steuernachzahlungen, Zahlungszeitpunkte oder 

Kontokorrentrahmen. Daher ist es meist sinnvol-



ler, eine zusätzliche Liquiditätsplanung zu er-

stellen und ergänzend die offenen Posten zu ana-

lysieren. 

Hinweis: Bei der Erstellung einer Liquiditätspla-

nung sind wir Ihnen gerne behilflich. 

 

Frage 7: Genügt die BWA zur Steuerung 
meines Unternehmens? 

In kleinen Betrieben reicht eine qualitative BWA, 

ggf. ergänzt um eine Liquiditätsvorschau oder -

planung, fast immer aus. Allerdings bildet die 

BWA immer nur den gesamten Betrieb als sol-

chen ab. Um langfristig erfolgreich zu sein, sollten 

Sie auch wissen, wie viel Sie mit welchen Produk-

ten oder Dienstleistungen, aber auch Kunden, 

verdienen. Nur mit diesem Wissen können Sie 

möglichst viele profitable Produkte verkaufen 

und die Geschäftsbeziehungen zu wertvollen 

Kunden ausbauen. 

Voraussetzung ist, dass die Preise kalkuliert wer-

den. Und auch eine Nachkalkulation ist sicher 

sinnvoll, um zu überprüfen, ob der geplante Um-

satz auch tatsächlich realisierbar ist. Für Stamm-

kunden sollte eine Kunden-Deckungsbeitrags-

rechnung erstellt werden.  

Nicht zuletzt gehört zur erfolgreichen Steuerung 

eines Unternehmens auch die Beantwortung der 

Frage, wie man langfristig erfolgreich bleiben will. 

Stellen Sie sich also auch folgende Fragen:  

n Sind Sie mit dem aktuellen Portfolio auch für 

die nächsten Jahre gut aufgestellt?  

n Sprechen Sie die richtigen Kunden an?  

n Sind Sie in der Lage, in „ausreichendem“ Um-

fang neue Produkte zu entwickeln?  

Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft die 

BWA nur bedingt weiter. Aus ihr können Sie al-

lenfalls sehen, dass sich z. B. die Umsätze einzel-

ner Produkte verringern und dass Sie handeln 

müssen, um diese Entwicklung auszugleichen.  

 

Alle Informationen und Angaben in diesem Man-

danten-Merkblatt haben wir nach bestem Wissen 

zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Ge-

währ. Diese Information kann eine individuelle Be-

ratung im Einzelfall nicht ersetzen. 


